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1. Geltungsbereich 
 
Diese Hinweise konkretisieren die Anforderungen zu 

- den Technischen Anschlussbedingungen BDEW (TAB 2023), in der Form des vom BDEW 
herausgegebenen Musterwortlautes 1.0  

- der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 „Technische Regeln für den Anschluss von 
Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)“ 

- der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ 
 
 

2. Allgemeines 
 
Für die Planung des Netzanschlusses ist die Planungshilfe für Bauherren und Architekten 
„Bauherrenbroschüre“ zu beachten, die im Internet unter www.rw-bodensee.de zum Download bereit 
steht oder beim Netzbetreiber zu erhalten ist. Sie enthält die nötigen Informationen zur Erstellung 
eines Hausanschlusses. 
 
 
 

3. Bestimmungen und Hinweise zu den Techn. Anschlussbedingungen (TAB 2023) 
 
Zu 4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und Außerbetriebnahme, für die Inbetriebsetzung der 
Kundenanlage ist die Vorlage „Inbetriebnahme/Inbetriebsetzung, Änderungsmitteilung“ zu 
verwenden. Das Formular ist bis spätestens 5 Arbeitstage vor dem geplanten Einbau der 
Messeinrichtung, vom Anschlussnehmer/-nutzer und der verantwortlichen Elektrofachkraft, eines in 
ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmens, unterschrieben einzureichen. 
 
Zu 4.3 Plombenverschlüsse, festgelegtes Verfahren zur Plombenöffnung. Es gilt wie bisher, dass bei 
Arbeiten, die eine Fertigstellungsanzeige erfordern, Plombenverschlüsse vom 
Installationsunternehmen erst nach vorheriger Zustimmung durch den Netzbetreiber geöffnet werden 
dürfen. Bei Gefahr in Verzug, Störungsbeseitigung oder Arbeiten, die keine Fertigstellungsanzeige 
erfordern, dürfen die Plomben ohne Zustimmung entfernt werden. Anschließend ist der Netzbetreiber 
über das Plombenöffnungsformular unverzüglich zu informieren. Das Plombenöffnungsformular steht 
im Internet unter www.rw-bodensee.de zum Download bereit.  
 
Zu 5.5 Netzanschluss über Erdkabel, bei Tiefbauarbeiten in Eigenleistung (z.B. Kabeltrasse) ist durch 
den Anschlussnehmer ein Lageplan der Netzanschlussleitung (mit Maßangaben), nach Vorgabe des 
Netzbetreibers, zu erstellen und dem Netzbetreiber vor Inbetriebnahme auszuhändigen. 
 
Zu 5.6 Netzanschluss über Freileitungen, bei Umstellung des Netzanschlusses, hat der 
Anschlussnehmer innerhalb der Fristsetzung des Netzbetreibers (≤6 Monate ab der Umstellung) die 
Anpassung seiner Kundenanlage abzuschließen. 
 
Zu 6 Hauptstromversorgungssystem, bei Auslösung der Hausanschlusssicherung ist der 
Anschlussnehmer verpflichtet, seine Anlage (inklusive Hausanschlusssicherung) durch ein in ein 
Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen wieder instand Setzen und in Betrieb 
nehmen zu lassen. 
 
Zu 7.1 Allgemeine Anforderungen, (8), folgende Arten der Befestigung sind im Netzgebiet zugelassen: 
- Direkte Messung in eHZ-Technik 
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- Direkte Messung in 3-Punkt Technik 
- Halbindirekte Messung in 3-Punkt 
 
Alle Zählerplätze sind unmittelbar am Hausanschlusskasten anzuordnen. Auch bei „Mieterstrom-
modellen“ oder ähnliche, gelten die angegeben Räume oder Bereiche für den Einbau von Zähler-
schränken. Abweichende Anbringungsorte sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 
 
Zu 11 Auswahl von Schutzmaßnahmen, 

- die Netzform entspricht dem TN-System. 
- Wir weisen darauf hin, dass nach VDE-AR-N 4100 für Wohngebäude-Neubauten eine 

Erdungsanlage erforderlich ist. Ergänzend hierzu gibt DIN 18015-1:2020-5 Abschnitt 7 vor, dass 
bei Erdungsanlagen, die nicht nach DIN 18014 ausgeführt werden, deren Gleichwertigkeit 
sicherzustellen ist. Dies gilt auch im Netzgebiet des Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. 
KG. Weitere Informationen hierzu können auf der Homepage des VDE|FNN eingesehen 
werden. 

 
 
 

4. Bestimmungen und Hinweise zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 (TAR-
Niederspannung) 

 
Zu 5.4.4.6 Tonfrequenz-Rundsteuerung, die Tarifsteuerung im Netzgebiet der Regionalwerk 
Bodensee Netze wird über Schaltuhren und  über Tonfrequenzrundsteuerung (Frequenz 228 Hz), in der 
Gemeinde Oberteuringen und im Teilort Meckenbeuren-Gerbertshaus gesendet. 
 
Zu 5.5.1 Symmetrischer Anschluss, der Netzbetreiber behält sich vor, dem Anschlussnehmer 
nachträglich, bei Unsymmetrien im Versorgungsnetz, den Anschluss (des Außenleiters) für 
zustimmungspflichtige einphasige Geräte, vorzugeben. 
 
Zu 6.3 Anschluss von Zählerplätzen an das Hauptstromversorgungssystem, wasserführende 
Leitungen sind (örtlich) nicht über den elektrischen Hausanschluss oder anderweitige elektrische 
Betriebseinrichtungen (z.B. Zählerschrank) zu führen. 
 
7.6 Besondere Anforderungen, bei Erzeugungsanlagen/Energiespeichern, bei denen mit einem 
Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz gerechnet werden kann, sind Messeinrichtungen 
einzusetzen, die beide Energierichtungen (Bezug/Lieferung) erfassen können. 
 
 
Der Aufbau von Wandlermessungen und dessen zugehörige Zählerplätze sind mit dem Netzbetreiber 
abzustimmen und benötigen generell einer vorherigen Freigabe. Die technischen Vorgaben für die 
halbindirekte Messung (Wandlermessung) entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt für die 
Montage von Wandlermessungen“. Es steht im Internet unter www.rw-bodensee.de zum Download 
bereit.  
 
Zu 7.7 Anbindung von Kommunikationseinrichtungen, zur Anbindung der Visualisierung der 
Messeinrichtung, in der Kundenanlage, sollte eine Datenleitung vom Zählerplatz bis zum 
Stromverteiler der Kundenanlage vorgesehen werden. Bei Neuanlagen und größeren Renovierungen 
ist außerdem für die Kommunikationsanbindung der Messeinrichtung ein Leerrohr vom APZ-Feld bis 
zur Gebäudeaußenwand zu installieren. 
 
Bei Unklarheiten ist die Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu suchen. 
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5. Bestimmungen und Hinweise zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 
(Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz) 

 
Zu 4.3 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers, die Inbetriebsetzung der 
Erzeugungsanlage und/oder des Speichers nimmt der Anlagenerrichter im Beisein des Netzbetreibers 
vor.  
 
Zu 7 Abrechnungsmessung, alle Zählerplätze sind unmittelbar am Hausanschlusskasten anzuordnen. 
Auch bei „Mieterstrommodellen“ oder ähnliche, gelten die angegeben Räume oder Bereiche für den 
Einbau von Zählerschränken. Abweichende Anbringungsorte sind mit dem Netzbetreiber 
abzustimmen. 
 
Bei Unklarheiten ist die Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu suchen.
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